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2023/112 –  
Bekanntmachung der Stadtwerke Emmerich GmbH zu den allgemeinen Strompreisen 
der Grundversorgung ab 1. Februar 2024 

 

Eine vorausschauende Energiebeschaffung und die aktuelle Versorgungslage machen es 
möglich, den Arbeitspreis des Grundversorgungstarifs zum 1. Februar 2024 zu senken. Der 
Grundpreis bleibt unverändert. Die Stadtwerke Emmerich GmbH liefert in Gebieten, in denen 
die Stadtwerke Emmerich GmbH Grundversorger ist, Strom zu folgenden Preisen: 

 

 

Allgemeine Preise der Grundversorgung mit Strom, gültig ab 1. Februar 2024  

Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Die Belieferung erfolgt auf der Grundlage der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV vom 26. Oktober 2006) in ihrer jeweils geltenden 
Fassung sowie der ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Emmerich GmbH. 

 

1) Messstellenbetrieb „konventionell“: Sollte bei Ihnen eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem 
eingebaut sein oder während der Vertragslaufzeit eingebaut werden, berechnen wir anstelle des Entgelts für konventionellen 
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Messstellenbetrieb die jeweils geltenden veröffentlichten Entgelte der Stadtwerke Emmerich GmbH für den grundzuständigen 
Messstellenbetrieb gemäß Messstellenbetriebsgesetz. 

 

2) Die Entgelte des Netzbetreibers sind zum jetzigen Zeitpunkt vorläufig veröffentlicht. Der Anteil für Beschaffung und Vertrieb 
kann sich bis zum 1. Januar 2024 ändern. Es gelten die endgültig veröffentlichten Netzentgelte des Netzbetreibers Stadtwerke 
Emmerich GmbH, veröffentlicht unter www.stadtwerke-emmerich.de 

 

Emmerich am Rhein, den 29.11.2023 
Stadtwerke Emmerich GmbH 
 

Geschäftsführer 
Steffen Borth 
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